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Abteilung 1
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze Eine progressive systemische

Sklerodermie (PSS) bei einer
Zahntechnikerin kann nicht als Quasi-
Berufskrankheit anerkannt werden.

Normenkette RVO § 551 Abs. 2
SGB VII § 9 Abs. 2

1. Instanz

Aktenzeichen S 15 U 4353/01
Datum 22.07.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 U 3225/03
Datum 18.05.2004

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 22.
Juli 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob eine progressive systemische Sklerodermie
(PSS) als Folge einer Berufskrankheit (BK) anzuerkennen ist.

Die am 1959 geborene KlÃ¤gerin war von August 1977 bis November 1996 als
Zahntechnikerin beschÃ¤ftigt; seitdem ist sie arbeitsunfÃ¤hig krank. Im September
1994 stellte sie sich beim Arzt fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. E., P., vor, der aufgrund
der geschilderten Beschwerden eine Laboruntersuchung veranlasste, die erstmals
den Verdacht auf das Vorliegen einer PSS ergab; spÃ¤testens seit 1996 ist die
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Diagnose einer PSS gesichert. Aufgrund der Angaben der KlÃ¤gerin ist allerdings
davon auszugehen, dass sich die ersten Symptome dieser Krankheit bereits 1992
gezeigt haben. Seit 15.11.1996 steht die KlÃ¤gerin unter regelmÃ¤Ã�iger Kontrolle
in der Sklerodermie-Spezialambulanz von Prof. Dr. L., M â�¦

Am 05.11.1998 erstattete Dr. K., Oberarzt am Rotkreuz-Krankenhaus in M., in dem
sich die KlÃ¤gerin wiederholt in stationÃ¤rer Behandlung befand, bei der Beklagten
eine Ã�rztliche Anzeige Ã¼ber eine BK. In dem daraufhin eingeleiteten
Feststellungsverfahren lieÃ� die Beklagte die KlÃ¤gerin durch Dr. E., Chefarzt an der
Klinik L., untersuchen und begutachten. Der Gutachter diagnostizierte in seinem
Gutachten vom 21.01.2000 eine PSS mit fibrosierender Alveolitis sowie eine atope
Konstitution (Ekzem, IgE-ErhÃ¶hung) und empfahl die PSS analog einer BK nach der
Nr. 4101 (Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)) der Anlage zur Berufskrankheiten-
Verordnung (BKVO) anzuerkennen, wenn nachgewiesen werden kÃ¶nne, dass die
KlÃ¤gerin am Arbeitsplatz einer Staubbelastung mit einem Anteil an kristallinen
Silikaten von mehr als 10% ausgesetzt gewesen ist. Die Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) wurde auf weniger als 20 vH eingeschÃ¤tzt, weil die
Volumenwerte nur gering vermindert waren und rÃ¶ntgenologisch kein Nachweis
einer Lungenbeherdung erbracht werden konnte. Die Beklagte beauftragte
anschlieÃ�end ihre PrÃ¤ventionsabteilung mit der DurchfÃ¼hrung von Messungen
am frÃ¼heren Arbeitsplatz der KlÃ¤gerin. Bei den am 21.10.2000 durchgefÃ¼hrten
Gefahrstoffmessungen konnte Feinstaub mit einem Anteil von 1,33% des
Grenzwertes festgestellt werden, die anderen Stoffen wie Cristobalit und Quarz
konnten in der Luft nicht nachgewiesen werden. Dr. E. rÃ¤umte daraufhin in einer
ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 15.01.2001 ein, dass damit die Annahme der
von ihm in seinem Gutachten unterstellten haftungsbegrÃ¼ndenden KausalitÃ¤t
entfÃ¤llt.

Mit Bescheid vom 09.05.2001 und Widerspruchsbescheid vom 23.11.2001 lehnte
die Beklagte die Anerkennung einer BK bei der KlÃ¤gerin ab. Eine Lungenfibrose sei
als BK nach der Nr. 4101 anzuerkennen, wenn es sich dabei um eine Silikose
handelt und diese durch Quarzstaub verursacht worden sei. Eine Silikose sei aber
nicht festgestellt worden. Die Sklerodermie sei nicht in der Liste der BK
aufgefÃ¼hrt. Es handele sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, deren Ursache
bis heute unbekannt sei. Die Krankheit kÃ¶nne auch nicht wie eine BK anerkannt
werden, weil keine medizinischen Erkenntnisse vorlÃ¤gen, die einen
Zusammenhang zwischen Quarzstaubexposition und Sklerodermie belegten.

Am 07.12.2001 hat die KlÃ¤gerin Klage beim Sozialgericht Karlsruhe (SG) erhoben.
Auf Anfrage des SG hat das Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit und Sozialordnung
(BMG) mit Schreiben vom 20.02.2003 mitgeteilt, die PSS infolge Exposition
gegenÃ¼ber Quarzstaub sei in der geltenden Liste der BK nicht enthalten. Der das
BMG beratende Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndigenbeirat â�� Sektion
"Berufskrankheiten" habe diese Fragestellung eingehend geprÃ¼ft. Die Beratungen
seien im Jahr 1999 mit dem Ergebnis abgeschlossen worden, dass fÃ¼r einen
Ursachenzusammenhang zwischen Quarzstaub und dem Auftreten von PSS nach
dem derzeitigen Stand der medizinischen Wissenschaft keine hinreichenden
Erkenntnisse im Sinne des Â§ 9 SGB VII vorliegen. Seitdem habe sich der
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Verordnungsgeber nicht mehr mit der Fragestellung befasst. Mit Urteil vom
22.07.2003 hat des SG die Klage abgewiesen. Die fÃ¼r die KlÃ¤gerin bestimmte
Ausfertigung des Urteils ist ihrem ProzessbevollmÃ¤chtigten gegen
Empfangsbekenntnis am 01.08.2003 zugestellt worden.

Am 15.08.2003 hat die KlÃ¤gerin Berufung eingelegt. Sie ist weiterhin der
Auffassung, dass die PSS als BK oder wie eine BK anzuerkennen und zu
entschÃ¤digen ist.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 22. Juli 2003 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 09. Mai 2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23.
November 2001 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, die Sklerodermie als
Berufskrankheit nach Nr. 4101 der Anlage zur BKVO, hilfsweise wie eine
Berufskrankheit anzuerkennen und mit einer Verletztenrente nach einer MdE von
mindestens 20 v.H. zu entschÃ¤digen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte hÃ¤lt das Urteil des SG fÃ¼r zutreffend.

Der Berichterstatter hat die Beteiligten mit Schreiben vom 24.02.2004 und
26.04.2004 darauf hingewiesen, dass der Senat nach Â§ 153 Abs. 4 SGG die
Berufung auch ohne mÃ¼ndliche Verhandlung und ohne Mitwirkung ehrenamtlicher
Richter durch Beschluss zurÃ¼ckweisen kann, wenn er sie einstimmig fÃ¼r
unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Er
hat darauf aufmerksam gemacht, dass diese MÃ¶glichkeit nach Aktenlage hier in
Betracht kommt. Die Beteiligten haben Gelegenheit erhalten, zur Sache und zum
beabsichtigten Verfahren Stellung zu nehmen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Prozessakten erster und zweiter Instanz sowie die
Verwaltungsakten der Beklagten verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143, 144 SGG statthafte Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig,
aber unbegrÃ¼ndet. Das SG und die Beklagte haben zu Recht die Anerkennung
einer BK abgelehnt.

Der Senat konnte die Berufung auch ohne mÃ¼ndliche Verhandlung und ohne
Mitwirkung ehrenamtlicher Richter gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 SGG durch Beschluss
zurÃ¼ckweisen, da er die Berufung einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine
mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Die Beteiligten haben
Gelegenheit erhalten, sich zu der beabsichtigten Verfahrensweise zu Ã¤uÃ�ern.
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Eine Stellungnahme zu der beabsichtigten Verfahrensweise ist nicht eingegangen.

Der von der KlÃ¤gerin verfolgte Anspruch richtet sich noch nach den bis zum
31.12.1996 geltenden Vorschriften der Reichsversicherungsordnung (RVO) und der
BKVO, da die geltend gemachte BK vor dem In-Kraft-Treten des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VII) am 01.01.1997 eingetreten sein soll (Â§ 212 SGB VII).

Nach Â§ 547 RVO gewÃ¤hrt der TrÃ¤ger der Unfallversicherung nach Eintritt des
Arbeitsunfalls Leistungen, bei Vorliegen eines Grades der Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) um wenigstens 20 v.H. auch Verletztenrente in der dem
Grad der Erwerbsminderung entsprechenden HÃ¶he (Â§ 581 Abs. 1 Nr. 2 RVO). Als
Arbeitsunfall gilt gemÃ¤Ã� Â§ 551 Abs. 1 Satz 1 RVO auch eine BK. BK sind
Krankheiten, welche die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates bezeichnet und die ein Versicherter bei einer der in den Â§Â§ 539, 
540 und 543 bis 545 RVO genannten TÃ¤tigkeiten erleidet (Â§ 551 Abs. 1 Satz 2
RVO). Eine solche Bezeichnung nimmt die BKVO mit den sogenannten
Listenkrankheiten vor. Danach kann nach Nr. 4101 der Anlage 1 zur BKVO eine
Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) als BK anerkannt werden.

FÃ¼r die GewÃ¤hrung von Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung ist
ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang zwischen der versicherten TÃ¤tigkeit und der
schÃ¤digenden Einwirkung einerseits (haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t) und
zwischen der schÃ¤digenden Einwirkung und der Erkrankung andererseits
(haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) erforderlich. Dabei mÃ¼ssen die Krankheit, die
versicherte TÃ¤tigkeit und die durch sie bedingten schÃ¤digenden Einwirkungen
einschlieÃ�lich deren Art und AusmaÃ� mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden, wÃ¤hrend fÃ¼r den ursÃ¤chlichen
Zusammenhang als Voraussetzung der EntschÃ¤digungspflicht der nach der auch
sonst im Sozialrecht geltenden Lehre von der wesentlichen Bedingung zu
bestimmen ist, grundsÃ¤tzlich die hinreichende Wahrscheinlichkeit â�� nicht
allerdings die bloÃ�e MÃ¶glichkeit â�� ausreicht. Hinreichende Wahrscheinlichkeit
bedeutet, dass bei vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung aller UmstÃ¤nde den fÃ¼r den
Zusammenhang sprechenden UmstÃ¤nden ein deutliches Ã�bergewicht zukommt,
und ernstliche Zweifel an einer anderen Verursachung ausscheiden (BSGE 45, 285,
286). LÃ¤sst sich ein Zusammenhang nicht wahrscheinlich machen, so geht dies
nach dem im sozialgerichtlichen Verfahren geltenden Grundsatz der materiellen
Beweislast zu Lasten des Versicherten.

Die Anerkennung einer BK nach der Anlage 1 zur BKVO scheidet von vornherein
aus, weil eine Silikose (Nr. 4101) nicht nachgewiesen ist und die PSS, an der die
KlÃ¤gerin leidet, nicht als BK bezeichnet ist. Es ist auch nicht nachgewiesen, dass
die KlÃ¤gerin einer hÃ¶heren Quarzstaubexposition als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung
ausgesetzt gewesen ist. Jedenfalls war am frÃ¼heren Arbeitsplatz der KlÃ¤gerin bei
der Gefahrstoffmessung am 21.10.2000 in der Luft Quarzstaub nicht nachweisbar.

Die PSS kann auch nicht wie eine BK anerkannt werden, weil die Voraussetzungen
des Â§ 551 Abs. 2 RVO nicht erfÃ¼llt sind. Erforderlich hierfÃ¼r wÃ¤re, dass die
KlÃ¤gerin zu einer bestimmten Personengruppe gehÃ¶rt, die durch ihre Arbeit in
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erheblich hÃ¶herem Grad als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung besonderen Einwirkungen
ausgesetzt ist, die nach neuen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft eine
PSS verursachen. Das Tatbestandsmerkmal der gruppentypischen RisikoerhÃ¶hung
wÃ¤re hier dann als erfÃ¼llt anzusehen, wenn hinreichende Feststellungen in Form
medizinischer Erkenntnisse dafÃ¼r getroffen wÃ¤ren, dass die Personengruppe
"Zahntechniker", zu der die KlÃ¤gerin zu zÃ¤hlen ist, durch die Arbeit Einwirkungen
ausgesetzt wÃ¤re, mit denen die Ã¼brige BevÃ¶lkerung nicht in diesem MaÃ�e in
Kontakt kÃ¤me (EinwirkungshÃ¤ufigkeit) und die geeignet wÃ¤re, PSS
hervorzurufen (generelle Geeignetheit). Das Erfordernis einer hÃ¶heren
GefÃ¤hrdung bestimmter Personengruppen bezieht sich auf das allgemeine
Auftreten einer Krankheit innerhalb dieser Gruppe. Auf eine Verursachung der
Krankheit durch die gefÃ¤hrdende TÃ¤tigkeit im Einzelfall kommt es dabei nicht an.
Ob eine Krankheit innerhalb einer bestimmten Personengruppe im Rahmen der
versicherten TÃ¤tigkeit hÃ¤ufiger auftritt als bei der Ã¼brigen BevÃ¶lkerung,
erfordert in der Regel den Nachweis einer FÃ¼lle gleichartiger
GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen und eine langfristige zeitliche Ã�berwachung
derartiger Krankheitsbilder, um dann daraus schlieÃ�en zu kÃ¶nnen, dass die
Ursache fÃ¼r die Krankheit in einem schÃ¤digenden Arbeitsleben liegt (BSGE 59,
250, 253 = SozR 3-2200 Â§ 551 Nr 9 mwN; Brackmann/Krasney, SGB VII, Â§ 9 RdNr
46 mwN).

Ist im Ausnahmefall â�� wie hier â�� die gruppenspezifische RisikoerhÃ¶hung nicht
mit der im Allgemeinen notwendigen langfristigen zeitlichen Ã�berwachung
derartiger Krankheitsbilder zum Nachweis einer grÃ¶Ã�eren Anzahl gleichartiger
GesundheitsstÃ¶rungen zu belegen, da etwa aufgrund der Seltenheit der
Erkrankung medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse durch statistisch
abgesicherte Zahlen nicht erbracht werden kÃ¶nnen, kann zur Feststellung der
generellen Geeignetheit der Einwirkung spezieller Noxen zur Verursachung der
betreffenden Krankheit auch auf Einzelfallstudien, auf Erkenntnisse aus anderen
Staaten, sowie auf frÃ¼here Anerkennungen entsprechender Krankheiten wie
Berufskrankheiten nach Â§ 551 Abs. 2 RVO und damit zusammenhÃ¤ngende
medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse zurÃ¼ckgegriffen werden (BSG Urteil
vom 4.6.2002 â�� B 2 U 20/01 R â�� mit weiteren Nachweisen). Auch das fÃ¼r
einen Ausnahmefall (nur) erforderliche herabgestufte MaÃ� an wissenschaftlicher
Forschung ist fÃ¼r die Gruppe der Zahntechniker nicht erfÃ¼llt.

Die gruppenspezifische RisikoerhÃ¶hung muss sich darÃ¼ber hinaus in jedem Fall
letztlich aus "Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft" ergeben. Mit
wissenschaftlichen Methoden und Ã�berlegungen muss zu begrÃ¼nden sein, dass
bestimmte Einwirkungen die generelle Eignung besitzen, eine bestimmte Krankheit
zu verursachen. Solche Erkenntnisse liegen in der Regel dann vor, wenn die
Mehrheit der medizinischen SachverstÃ¤ndigen, die auf den jeweils in Betracht
kommenden Gebieten Ã¼ber besondere Erfahrungen und Kenntnisse verfÃ¼gen,
zu derselben wissenschaftlich fundierten Meinung gelangt ist. Es muss sich um
gesicherte Erkenntnisse handeln; nicht erforderlich ist, dass diese Erkenntnisse die
einhellige Meinung aller Mediziner sind. Andererseits reichen vereinzelte Meinungen
einiger SachverstÃ¤ndiger grundsÃ¤tzlich nicht aus (BSG Urteil vom 4.6.2002 â�� B
2 U 20/01 R â�� mit weiteren Nachweisen). Auch diese Voraussetzung sind hier
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nicht erfÃ¼llt.

Nach dem im Verwaltungsverfahren eingeholten Gutachten des Dr. E., das der
Senat im Wege des Urkundenbeweises verwertet, lÃ¤sst sich Ã¼berdies im
konkreten Fall kein Zusammenhang zwischen der Erkrankung der KlÃ¤gerin und
einer beruflich bedingten Schadstoffexposition begrÃ¼nden.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 05.10.2004

Zuletzt verändert am: 21.12.2024
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